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5. Verordnung des Landwirtschaftsministers zur Änderung der Verordnung Nr. 36/2014 des Landwirtschaftsministeriums
vom 17. Dezember 2014 über Lebensmittelinformationen

6. Anforderungen an alkoholfreie Getränke

7.
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel: Artikel 40, 43, 44 und 45
Siehe beigefügte Datei.

8. Gemäß der Änderung des Gesetzes CLV von 1997 über den Verbraucherschutz (nachstehend:
Verbraucherschutzgesetz), das zum Schutz der Gesundheit von Kindern erlassen wurde, dürfen Energiegetränke mit
einer in der Verordnung der Regierung festgelegten Zusammensetzung (im Folgenden: Energiegetränke) nicht an
Personen unter 18 Jahren verkauft oder abgegeben werden. Das Verbraucherschutzgesetz ermächtigt die Regierung,
durch Verordnung die Zusammensetzung von Energiegetränken festzulegen, die nicht an Personen unter 18 Jahren
verkauft oder abgegeben werden dürfen.

Um ein bewusstes Verbraucherverhalten zu fördern, wird es für zweckmäßig erachtet, gesetzlich festzulegen, welche
Produktpalette den Begriff „Energiegetränke“ in ihrer Kennzeichnung verwenden muss, wobei der Begriff
„Energiegetränke“ auch im Hauptsichtfeld des Erzeugnisses anzugeben ist. Erzeugnisse, die als Energiegetränke
vermarktet werden und nicht den im Entwurf festgelegten Kriterien entsprechen, dürfen nach Änderung der Verordnung
zwölf Monate lang mit der Bezeichnung „Energiegetränke“ vermarktet werden. Nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung
dürfen sie jedoch nicht mehr an Minderjährige verkauft werden.

9. Gemäß der Änderung des Verbraucherschutzgesetzes, die zum Schutz der Gesundheit von Kindern erfolgt, dürfen
Energiegetränke mit einer in der Regierungsverordnung festgelegten Zusammensetzung (im Folgenden:
Energiegetränke) nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft oder abgegeben werden.
Durch das Verbraucherschutzgesetz wird die Regierung ermächtigt, durch Verordnung die Zusammensetzung von
Energiegetränken festzulegen, die nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft oder abgegeben werden dürfen. diese
Zusammensetzung ist auf der Grundlage der genannten Ermächtigung in der Regierungsverordnung Nr. 210/2009 vom
29. September 2009 über die Bedingungen für die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten festgelegt.
Es wird bereits davon ausgegangen, dass die potenziellen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit so hoch sind, dass
es angebracht erscheint, die Produktpalette, die den Begriff „Energiegetränke“ in ihrer Kennzeichnung verwenden sollte,
rechtlich zu definieren, um ein bewusstes Verbraucherverhalten zu fördern.
Der Begriff „Energiegetränk“ ist auch im Hauptsichtfeld des Erzeugnisses anzugeben.
Erzeugnisse, die als Energiegetränke vermarktet werden und nicht den Kriterien des vorgeschlagenen Entwurfs
entsprechen, dürfen nach Änderung der Verordnung zwölf Monate lang mit der Bezeichnung „Energiegetränke“
vermarktet werden. Nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung dürfen sie jedoch nicht mehr an Minderjährige verkauft
werden.

10. Verweis(e) auf Grundlagentext(e): Die Grundlagentexte wurden in einer früheren Notifizierung übermittelt:
2024/0397/HU

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein
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16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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